
§ 6. Der Staat. - § 7. Die wichtigsten Eisenbahnen. 21

§ 6. Der Staat.

1. Staatsverfassung. Württemberg, seit 1806 ein Königreich, ist
eine eingeschränkte oder konstitutionelle Monarchie. Oberhaupt des Staates
ist der König (König Wilhelm II. seit 1891). Die Krone ist erblich im
Mannesstamm nach dem Rechte der Erstgeburt.

Nach der Verfassung besteht ein Landtag, und zwar die Kammer der
Standesherren, welcher die königlichen Prinzen, die Vertreter des Adels,
der evangelischen und katholischen Kirche, der Landesuniversität, der Technischen
Hochschule, des Handels, der Industrie und der Landwirtschaft sowie vom
König ernannte Mitglieder angehören, und die Kammer der Abgeordneten,
welche die durch allgemeines Stimmrecht gewühlten Abgeordneten der 4 Kreise,
der 64 Oberämter und der bedeutenderen Städte bilden.

Zugleich ist Württemberg ein Teil des Deutschen Reiches, dessen Ober-
Haupt der Kaiser ist, und ist im Bundesrat durch 4, im Reichstag durch
17 Stimmen vertreten.

2. Die Staatsverwaltung. Die oberste Behörde ist das Staats-
Ministerium, das aus 6 Ministerien besteht: a) der auswärtigen Angelegen¬
heiten, b) der Justiz, c) des Innern, d) des Kirchen- und Schulwesens, e) der
Finanzen, f) des Kriegswesens.

Der höchste Gerichtshof im Lande ist das Oberlandesgericht in Stutt-
gart, unter dem 8 Landgerichte stehen: Stuttgart, Heilbrouu, Tübingen,
Rottweil, Ulm, Ravensburg, Ellwangen, Hall, und 64 Amtsgerichte. Die
oberste Verwaltungsbehörde in jedem Kreis ist die Kreisregierung: für
den Neckarkreis in Ludwigsburg, für den Schwarzwaldkreis in Reutlingen,
für den Donaukreis in Ulm, für den Jagstkreis in Ellwangen. Unter der
Kreisregierung stehen die Oberämter (s. S. 23).

§ 7. Die Wichtigsten Eisenbahnen.

Württemberg ist nach allen Richtungen von Eisenbahnen wie von einem
Netze durchzogen, daher können nur die wichtigsten mit den Hauptstationen
angegeben werden.

(Weitere Stationen sind nach der Karte anzuführen.)

I. Im Neckarland:

1. Die Hauptbahn quer durch das Land von Bretten über Mühlacker,
Bietigheim, Ludwigsburg nach Stuttgart, von hier über Cannstatt, Eß-
lingen, Plochingen, Göppingen, Geislingen nach Ulm. .(Die Fortsetzung
bildet die oberschwäbische Bahn nach Friedrichshasen, s. u.)

2. Die obere und untere Neckarbahn längs durch das Land:
a) Die obere Neckarbahn von Plochingen neckaranswärts über Nürtingen,

Reutlingen, Tübingen, Rottenburg, Horb nach Rottweil und über Tutt-
liugen, Jmmendingen in die Schweiz.

b) Die untere Neckarbahn von Bietigheim neckarabwärts nach Heilbronn
Neckarsulm, Jagstseld.


